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Äffentliche Bekanntmachung

� Bekanntmachung der Betriebskosten 2009 der Kinder-
tageseinrichtungen der Stadt JÄhstadt



Seite 2



Seite 3

Bekanntmachung der Betriebskosten 2009
der Kindertageseinrichtungen der Stadt J�hstadt

Nach � 14 Abs. 2 S�chsKitaG sind die Gemeinden verpflichtet, f�r das vergangene Jahr die 
durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart (Kinderkrippe, Kindergarten, 
Hort) zu ermitteln und bekannt zu machen.

Die Betriebskosten setzen sich aus den erforderlichen Personalkosten sowie den Sachkosten 
zusammen.

Holger Hanzlik
B�rgermeister
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